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RS Vwgh 1998/9/11 96/19/1671
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1998

Index

20/09 Internationales Privatrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AufG 1992 §3 Abs1 idF 1995/351;

AufG 1992 §4 Abs3;

AufG 1992 §5 Abs1;

IPRG §24;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, daß es einer Verp9ichtungserklärung von Großeltern für den Fall der Maßgeblichkeit des

serbischen Unterhaltsrechts, wonach eine Unterhaltsp9icht auch zu Großeltern und Enkelkindern besteht, nicht

bedarf.
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